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1. Instanz

Aktenzeichen S 3 RA 334/97
Datum 30.11.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 RA 8/99
Datum 25.08.1999

3. Instanz

Datum 21.06.2000

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts
vom 25. August 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger auch
die auÃ�ergerichtlichen Kosten des Revisionsverfahrens zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Parteien streiten Ã¼ber die HÃ¶he der Zuzahlung, die der KlÃ¤ger zu den
Kosten einer stationÃ¤ren medizinischen Leistung zur Rehabilitation zu erbringen
hat.

Auf den entsprechenden Antrag des KlÃ¤gers vom 20. August 1996 bewilligte ihm
die Beklagte mit Bescheid vom 13. September 1996 eine medizinische MaÃ�nahme
zur Rehabilitation fÃ¼r die Dauer von voraussichtlich vier Wochen. Die bewilligte
MaÃ�nahme gelangte in der Zeit vom 11. MÃ¤rz bis 8. April 1997 zur
DurchfÃ¼hrung. Mit weiterem Bescheid vom 16. Juni 1997 lehnte die Beklagte den
vom KlÃ¤ger am 6. Juni 1997 gestellten Antrag auf Befreiung von der Zuzahlung ab.
Dieser Bescheid enthÃ¤lt folgenden Zusatz:
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"Sollten Sie die medizinische Leistung noch nicht angetreten haben, bitten wir Sie,
den Zuzahlungsbetrag in der BehandlungsstÃ¤tte zu entrichten. Sollten Sie die
Leistung bereits beendet haben, erhalten Sie eine gesonderte
Zahlungsaufforderung. Diese bitten wir abzuwarten.

Die BfA prÃ¼ft nach Beendigung der Rehabilitation in jedem Falle, ob die Zuzahlung
in der richtigen HÃ¶he geleistet wurde. FehlbetrÃ¤ge werden nachgefordert, zuviel
gezahlte BetrÃ¤ge erstattet."

Auf der RÃ¼ckseite des Bescheides wird unter anderem auf den Wortlaut von Â§ 32
SGB VI und Â§ 40 SGB V (in der jeweils ab 1997 maÃ�geblichen Fassung)
verwiesen; auÃ�erdem werden dort die Richtlinien der Beklagten zur Befreiung von
der Zuzahlung nÃ¤her erlÃ¤utert.

Der KlÃ¤ger legte daraufhin mit Schreiben vom 9. Juli 1997 am 10. Juli 1997 gegen
"die mit dem Bescheid vom 16. Juni 1997 geforderte Zuzahlung" Widerspruch ein:
Aus der mit dem Bescheid vom 13. September 1996 Ã¼bersandten Ã�bersicht
ergebe sich, daÃ� die bisherige Zuzahlungsregelung fÃ¼r alle 1996 gestellten
AntrÃ¤ge weiter gelte; Umbau und Renovierung der Einrichtung in der Zeit von
Oktober 1996 bis MÃ¤rz 1997 seien im Ã¼brigen nicht von ihm zu vertreten. Unter
diesen UmstÃ¤nden sei lediglich eine Zuzahlung von 12,00 DM kalendertÃ¤glich zu
zahlen. Mit Widerspruchsbescheid vom 19. September 1997 bestÃ¤tigte die
Beklagte daraufhin ihre Entscheidung Ã¼ber die Befreiung von der Zuzahlung und
forderte ausgehend von dem zu Beginn der Rehabilitationsleistung maÃ�gebenden
Recht einen Zuzahlungsbetrag von insgesamt 700,00 DM (28 Tage x 25,00 DM) an.

Der KlÃ¤ger hat daraufhin am 22. Oktober 1997 Klage zum Sozialgericht Bayreuth
erhoben. Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 30. November 1998 den Bescheid
vom 16. Juni 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19. September
1997 aufgehoben: Der Bescheid vom 16. Juni 1997 habe nach dem maÃ�geblichen
Horizont des KlÃ¤gers den Befreiungsantrag abgelehnt und zugleich die Zuzahlung
mit 25,00 DM je Kalendertag festgesetzt. Die letztgenannte Regelung habe das
Gericht aufgrund fehlender Teilbarkeit nur insgesamt aufheben kÃ¶nnen, obwohl
der Beklagten nach den gemÃ¤Ã� Â§ 301 SGB VI maÃ�geblichen Bestimmungen
zum Zeitpunkt der Antragstellung ein Zuzahlungsbetrag von 12,00 DM pro
Kalendertag zustehe.

Auf die hiergegen von der Beklagten eingelegte Berufung hat das Bayerische
Landessozialgericht mit Urteil vom 25. August 1999 die erstinstanzliche
Entscheidung abgeÃ¤ndert und den "Bescheid der Beklagten vom 16. Juni 1997 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19. September 1997 nur insoweit
aufgehoben, als darin ein Zuzahlungsbetrag von mehr als 12,00 DM pro Tag
gefordert wird". Im Ã¼brigen hat das LSG die Berufung der Beklagten
zurÃ¼ckgewiesen. Das Berufungsgericht hat sein Urteil im wesentlichen wie folgt
begrÃ¼ndet: Das Sozialgericht sei nicht gehindert gewesen, die angefochtenen
Bescheide nur insoweit aufzuheben, als der rechtmÃ¤Ã�ige Zahlungsbetrag
Ã¼berschritten wurde. Die Verpflichtung zur Zuzahlung richte sich im Falle des
KlÃ¤gers nach Â§ 32 SGB VI in der bis zum 31. Dezember 1996 geltenden Fassung.

                               2 / 5

https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/32.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/32.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/40.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/301.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/32.html


 

Dies ergebe sich nach Auffassung des Senats aus der unmittelbaren Anwendung
des nach Wortlaut und Gesetzessystematik weit auszulegenden Â§ 301 Abs 1 SGB
VI und zusÃ¤tzlich im Blick auf die Neufassung der Â§Â§ 143 f SGG. Bei dem in Â§
301 Abs 1 SGB VI einleitend Verwendung findenden Begriff "Leistungen zur
Rehabilitation" handele es sich um eine Umschreibung des Sachkomplexes, so daÃ�
nicht etwa auf einzelne Bereiche der RehabilitationsmaÃ�nahme abgestellt werde;
kÃ¤men demgemÃ¤Ã� RehabilitationsmaÃ�nahmen zur DurchfÃ¼hrung, so seien
unabhÃ¤ngig davon, ob es etwa um deren Dauer, um Ã�bergangsgeld oder die
Frage der Zuzahlung gehe, grundsÃ¤tzlich diejenigen Bestimmungen weiter
anzuwenden, die im Zeitpunkt der Antragstellung gegolten hÃ¤tten. Sich aufgrund
dieses NormverstÃ¤ndnisses ergebende Ungleichbehandlungen der Versicherten
seien hinzunehmen. SchlieÃ�lich fehle es â�� auch insofern entgegen der
Auffassung der Beklagten â�� an Hinweisen darauf, daÃ� sich Â§ 301 Abs 1 SGB VI
auf den Ã�bergang vom AVG zum SGB VI beschrÃ¤nke. Offen bleiben kÃ¶nne, ob
die Forderung einer Zuzahlung in HÃ¶he von 25,00 DM pro Tag nicht bereits
deshalb rechtswidrig sei, weil die Beklagte den KlÃ¤ger mit Bescheid vom 13.
September 1996 ausdrÃ¼cklich zu einer Zuzahlung von 12,00 DM kalendertÃ¤glich
verpflichtet habe, ohne diese Entscheidung wieder aufzuheben.

Die Beklagte wendet sich hiergegen mit der vom Berufungsgericht zugelassenen
Revision: Â§ 32 Abs 1 SGB VI stelle fÃ¼r die AuslÃ¶sung der Zahlungspflicht allein
auf die tatsÃ¤chliche Inanspruchnahme der Rehabilitationsleistung ab. Damit
verbunden dÃ¼rfe folgerichtig allein dieser Zeitpunkt maÃ�geblich sein fÃ¼r die
HÃ¶he der Zuzahlung, etwa bei einer zu prÃ¼fenden (teilweisen) Befreiung. Eine
unmittelbare Anwendung von Â§ 301 Abs 1 SGB VI auf den vorliegenden
Sachverhalt scheide bereits vom Wortlaut her aus. FÃ¼r eine analoge Anwendung
fehle es an der erforderlichen RegelungslÃ¼cke. Das Abstellen auf den Zeitpunkt
der Antragstellung begegne darÃ¼ber hinaus Bedenken hinsichtlich der
Gleichbehandlung der Versicherten und kÃ¶nne sich im Ã¼brigen bei einer Senkung
des Zuzahlungsbetrages auch nachteilig auswirken.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 25. August 1999 und das
Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 30. November 1998 abzuÃ¤ndern und die
Klage insoweit abzuweisen, als in dem angefochtenen Bescheid ein Betrag von
mehr als 12,00 DM tÃ¤glich gefordert wird.

Der KlÃ¤ger beantragt,
die Revision der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Er schlieÃ�t sich im wesentlichen der BegrÃ¼ndung des angefochtenen Urteils an
und ist darÃ¼ber hinaus der Auffassung, daÃ� die von der Beklagten vertretene
Auffassung auch nicht dem Gebot der Gleichbehandlung der Versicherten
hinsichtlich der ZuzahlungshÃ¶he entspreche. Die Auffassung der Beklagten zu den
Richtlinien fÃ¼r die Befreiung von der Zuzahlung werde im Ã¼brigen so
verstanden, daÃ� nach der Verwaltungspraxis die fÃ¼r den Antragsteller
gÃ¼nstigere LÃ¶sung gewÃ¤hlt werde. SchlieÃ�lich verkenne die Beklagte, daÃ� Â§
32 SGB VI zwar keinen Bezug zu Art und Dauer der jeweiligen
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RehabilitationsmaÃ�nahme habe, die Vorschrift jedoch die HÃ¶he der
Aufwendungen des VersicherungstrÃ¤gers beeinflusse und es sich im Blick hierauf
um eine Bestimmung Ã¼ber "Leistungen zur Rehabilitation" iS von Â§ 301 Abs 1
SGB VI handele. ErgÃ¤nzend hat der KlÃ¤ger auf das Urteil des 5. Senats vom 23.
Februar 2000 im Rechtsstreit B 5 RJ 6/99 R und den Umstand hingewiesen, daÃ�
sich aus dem Abstellen auf den Zeitpunkt der Antragstellung nach der eigenen
Auffassung der Beklagten in den BfA-Mitteilungen Nr 2/2000 vom 14. MÃ¤rz 2000
nachteilige Auswirkungen nicht ergÃ¤ben.

II

Die aufgrund der Zulassung durch das LSG statthafte Revision der Beklagten
erweist sich auch im Ã¼brigen als zulÃ¤ssig, sachlich jedoch in vollem Umfang
unbegrÃ¼ndet.

Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zutreffend die vollumfÃ¤ngliche Aufhebung
des Bescheides vom 16. Juni 1997 und des Widerspruchsbescheides vom 19.
September 1997 durch das Sozialgericht gleichermaÃ�en dem Gegenstand wie dem
Inhalt nach begrenzt. Der KlÃ¤ger hatte nÃ¤mlich nach dem maÃ�geblichen Inhalt
seines zur Entscheidung des Sozialgerichts gestellten Begehrens (Â§ 123 SGG) eine
Aufhebung der im Klageantrag genannten Bescheide allein insofern angestrebt, als
diese zum einen Ã¼berhaupt die Geltendmachung eines Anspruchs auf Zuzahlung
ihm gegenÃ¼ber betrafen und dort zum anderen dessen HÃ¶he auf der Grundlage
eines Betrages von mehr als 12,00 DM pro Kalendertag ermittelt worden war.
Allerdings ohne nÃ¤here ErlÃ¤uterung in den GrÃ¼nden hat daher der Tenor des
LSG-Urteils den Bescheid der Beklagten vom 16. Juni 1997 der Sache nach noch
hinreichend deutlich von der Aufhebung durch die erstinstanzliche
Gestaltungsentscheidung ausgenommen; unabhÃ¤ngig von der subjektiven
Wertung durch den jeweils konkreten Adressaten, die mit dem sog
EmpfÃ¤ngerhorizont als normative ErklÃ¤rungsbedeutung gerade nicht notwendig
Ã¼bereinstimmt, beschrÃ¤nkt sich die damalige Ausgangsentscheidung nÃ¤mlich
ersichtlich auf die Entscheidung Ã¼ber die Befreiung von einer Zuzahlung,
wÃ¤hrend sie deren Geltendmachung, Festsetzung und Leistung ausdrÃ¼cklich der
Zukunft vorbehÃ¤lt.

Mit ihrer Revision, die sich damit sinngemÃ¤Ã� auf die AbÃ¤nderung der
Instanzurteile insofern beschrÃ¤nkt, als diese den allein einschlÃ¤gigen
Widerspruchsbescheid zu ihren Lasten teilweise aufgehoben haben, kann die
Beklagte keinen Erfolg haben. Sie hat nÃ¤mlich den noch streitigen
Zuzahlungsanspruch auf der Grundlage von mehr als 12,00 DM kalendertÃ¤glich
bereits nicht ordnungsgemÃ¤Ã� durch die hierzu befugte Stelle geltend gemacht.
Die Widerspruchsstelle kommt als zustÃ¤ndig fÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber Grund
und HÃ¶he eines gegen den Versicherten gerichteten Anspruchs des
RehabilitationstrÃ¤gers allein dann in Betracht, wenn sie auf statthaften (vgl Urteil
des Senats in SozR 3-1500 Â§ 87 Nr 1 S 5 f) Widerspruch hin gesetzlich ermÃ¤chtigt
ist, anstelle der AusgangsbehÃ¶rde eine erneute Sachentscheidung vorzunehmen
(Â§Â§ 78 Abs 1 Satz 1, 85 Abs 2 SGG). DemgegenÃ¼ber ist eine ursprÃ¼ngliche
ZustÃ¤ndigkeit der Widerspruchsstelle mangels sachlicher ZustÃ¤ndigkeit
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schlechthin ausgeschlossen (vgl entsprechend zum spÃ¤teren Wegfall von
ZustÃ¤ndigkeit und Entscheidungskompetenz des Widerspruchausschusses nach
ErlaÃ� eines Widerspruchsbescheides Urteil des Senats in BSGE 75, 231, 245 f).
Dieser Verfahrensfehler ist iS von Â§Â§ 62 Halbsatz 2, 42 Satz 1 SGB X beachtlich
und rechtfertigt bereits allein verfahrensrechtlich die Aufhebung des
Widerspruchsbescheides (vgl Urteile des Senats, jeweils aaO).

Auf die RechtmÃ¤Ã�igkeit der getroffenen Sachentscheidung ist unter diesen
UmstÃ¤nden nicht mehr nÃ¤her einzugehen; insofern wird auf die einschlÃ¤gigen
Entscheidungen vom heutigen Tage in den Rechtsstreitigkeiten B 4 RA 52/99 R und 
B 4 RA 72/99 R hingewiesen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 27.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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